
Antrag
InstitutsleiterIn/Zentrumsleiterin

-    Download des Antragsformulars
-    Ausfüllen des Antrags
-    Information bzw. Kenntnis durch DekanIn
-    Weiterleitung des Antrags an ROA

Formale Prüfung
ROA

Übermittlung an 
Arbeitsinspektorat

ROA

Aufnahme der Arbeiten durch ForscherIn/
ProjektleiterIn

-    Prüfung auf Vollständigkeit (Personen,    
     Unterschriften, etc. …)
-    Einholung der Geschäftszahl
-    Meldung des Antrags an Arbeitsmedizin
-    Meldung des Antrags an Arbeitssicherheit
-    Vorlage zur Unterschrift an RektorIn

-    Übermittlung im Postweg
-    In dringenden Fällen: Scan-Version vorab an 
     Arbeitsinspektorat

-    Nach Ablauf von 30 Tagen nach der Meldung gilt 
     Antrag als genehmigt, wenn keine negative 
     Rückmeldung durch das Arbeitsinspektorat 
     erfolgt ist
-    Wesentliche Änderungen durch die die erfolgte 
     Meldung überholt ist, sind ebenfalls zu melden

Prozessablauf
Verwendung biologische Arbeitsstoffe

Diese Darstellung betrifft:
-   Anmeldung der beabsichtigten Verwendung biologischer Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2, 3    
    oder 4

Rechtsgrundlagen: §§ 40 – 47 ASchG
                Verordnung biologischer Arbeitsstoffe - VbA

Genehmigung durch 
Arbeitsinspektorat
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